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(2) Tuberkulosekranke und -rekonvaleszenten, Altersrent
ner und Rehabilitanden können Überstundenarbeit ablehnen. 
Das gleiche gilt für andere Werktätige, wenn sie pflegebe
dürftige Haushaltsangehörige zu betreuen haben und die Be
treuung nicht anderweitig gesichert ist. Die Pflegebedürftig
keit ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

(3) Schwerbeschädigte dürfen nur unter Berücksichtigung 
der Art und des Grades ihres Körperschadens zur Überstun
denarbeit herangezogen werden. Überstundenarbeit ist für 
Schwerbeschädigte nicht zulässig, wenn ärztlich festgestellt 
wird, daß sie diese auf Grund ihres Körperschadens nicht lei
sten können.

(4) Für Schwangere, stillende Mütter und Frauen mit Kin
dern im Vorschulalter gilt § 243.

§176
(1) Überstundenarbeit ist jede auf Anordnung geleistete Ar

beit, die über die in den Arbeitszeitplänen festgelegte tägliche 
Arbeitszeit hinausgeht. In den Rahmenkollektiwerträgen 
können abweichende Regelungen vereinbart werden, wenn es 
die Eigenart der Arbeit erfordert.

(2) Bei Teilbeschäftigten liegt dann Überstundenarbeit vor, 
wenn die gesetzliche wöchentliche Arbeitszeit überschritten 
wird.

(3) Überstunden bis zur Dauer von 30 Minuten gelten als 
halbe Überstunden und bei einer Dauer von über 30 Minuten 
als volle Überstunden. In den Rahmenkollektivverträgen kön
nen abweichende Regelungen vereinbart werden.

§177
(1) Für Überstundenarbeit ist ein Zuschlag von 25% des 

Tariflohnes zu zahlen.

(2) Hat der Werktätige Anspruch auf Bezahlung der Über
stundenarbeit, kann ihm für Überstundenarbeit entsprechende 
Freizeit gewährt werden, wenn er damit einverstanden ist. 
Der Überstundenzuschlag ist auch in diesem Fall zu zahlen.

§178
(1) Betriebsleiter, leitende Mitarbeiter und andere Mitar

beiter mit besonders hoher Verantwortung haben keinen An
spruch auf Lohn und Zuschläge für die über die gesetzliche 
Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit sowie auf Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Für Sonntags- und 
Feiertagsarbeit wird entsprechende Freizeit gewährt. Dieser 
Personenkreis ist in den Rahmenkollektivverträgen zu ver
einbaren.

(2) Angestellte, die nicht im Abs. 1 erfaßt sind und deren 
Arbeitsaufgaben Hoch- bzw. Fachschulqualifikation erfordern, 
haben keinen Anspruch auf Lohn und Zuschläge für Über
stundenarbeit sowie auf Zuschläge für Sonntags-, Feiertags
und Nachtarbeit. Ihnen wird für Überstunden-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit entsprechende Freizeit gewährt.

(3) Für Meister, Lehrkräfte, Erzieher, Ärzte, Künstler und 
andere Gruppen von Angestellten können in Rechtsvorschrif
ten besondere Regelungen getroffen werden.

§179
Treffen mehrere Zuschläge aus Überstunden-, Sonntags-, 

Feiertags- oder Nachtarbeit zusammen, wird nur der höchste 
Zuschlag gewährt.

§180
Arbeitsbereitschaft

(1) Wenn es zur Versorgung und Betreuung der Bevölke
rung, zur Sicherung des ungestörten Produktionsablaufes oder

zur Einleitung von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Er
eignissen notwendig ist, kann festgelegt werden, daß sich der 
Werktätige im Betrieb oder außerhalb des Betriebes über 
seine Arbeitszeit hinaus zur Arbeit bereitzuhalten hat. Plan
mäßige Arbeitsbereitschaft ist im Arbeitszeitplan zu verein
baren. Die Anordnung von außerplanmäßiger Arbeitsbereit
schaft bedarf der Zustimmung der zuständigen betrieblichen 
Gewerkschaftsleitung.

(2) Die Arbeitsbereitschaft ist zu vergüten. Das gilt nicht 
für den im § 178 Abs. 1 erfaßten Personenkreis, soweit Rah
menkollektivverträge keine anderen Regelungen enthalten. 
Anstelle einer Vergütung kann in den Rahmenkollektiwer'rrä- 
gen eine angemessene Freizeitgewährung vereinbart werden.

(3) Während der Arbeitsbereitschaft geleistete Arbeit ist 
wie Überstundenarbeit zu behandeln.

(4) In den Rahmenkollektivverträgen ist die Höchstdauer 
und die Vergütung der Arbeitsbereitschaft zu vereinbaren.

(5) Die Bestimmungen der §§ 175 und 243 gelten für Arbeits
bereitschaft entsprechend.

Freistellung von der Arbeit

§181

Der Werktätige hat Anspruch auf Freistellung von der Ar
beit, soweit das in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvor
schriften festgelegt ist. Ist der Anspruch terminlich nicht ein
deutig bestimmt, hat der Betrieb die Zeit der Freistellung so 
festzulegen, daß der Zweck der Freistellung erfüllt wird und 
die Wünsche des Werktätigen weitgehend berücksichtigt wer
den.

§182
(1) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt zur Wahrneh

mung staatlicher und gesellschaftlicher Funktionen, soweit 
deren Ausübung außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich ist.

(2) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt zur
a) Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die 

im staatlichen Interesse liegen,
b) Ableistung des Reservistenwehrdienstes und zur Erfül

lung der Pflichten, die sich für Wehrpflichtige außerhalb 
des Wehrdienstes ergeben, entsprechend den Rechtsvor
schriften,

c) Teilnahme an Einsätzen im Interesse der Gewährleistung 
von Ordnung und Sicherheit, zur Durchführung des 
Dienstes in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse sowie 
im Rahmen der Zivilverteidigung und der vormilitäri
schen Ausbildung, soweit diese Aufgaben nicht außerhalb 
der Arbeitszeit durchzuführen sind,

d) Teilnahme an Lehrgängen und Veranstaltungen zur 
politischen und fachlichen Weiterbildung, soweit diese 
nicht außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt werden 
können,

e) Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen im 
Fern- und Abendstudium entsprechend den Rechtsvor
schriften und zur Qualifizierung entsprechend den Fest
legungen im Qualifizierungsvertrag gemäß § 154 Abs. 2,

f) Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von 
gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Veranstal
tungen entsprechend den Rechtsvorschriften.

(3) Jugendliche sind zur Erfüllung der gesetzlichen Berufs
schulpflicht im erforderlichen Umfang von der Arbeit freizu
stellen. Die Freistellung hat für einen vollen Arbeitstag zu 
erfolgen, wenn die Berufsschulzeit, einschließlich der Fahr- 
und Wegezeit, mindestens 6 Stunden beträgt.


